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DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DES RATES 

vom … 

zur Änderung des Durchführungsbeschlusses vom 13. Juli 2021  

zur Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans Belgiens 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

12. Februar 2021 zur Einrichtung der Aufbau- und Resilienzfazilität1, insbesondere auf Artikel 20 

Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

                                                 

1 ABl. L 57 vom 18.2.2021, S. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Nachdem Belgien am 30. April 2021 seinen nationalen Aufbau- und Resilienzplan (im 

Folgenden „RRP“) übermittelt hatte, legte die Kommission dem Rat ihre positive 

Bewertung vor. Am 13. Juli 2021 billigte der Rat die positive Bewertung mit einem 

Durchführungsbeschluss (im Folgenden „Durchführungsbeschluss des Rates vom 13. Juli 

2021“)2. Der Durchführungsbeschluss des Rates vom 13. Juli 2021 wurde durch die 

Durchführungsbeschlüsse vom 8. Dezember 20233, 10. Dezember 20244 und 11. Februar 

20255 geändert. 

(2) Am 20. Februar 2025 ersuchte Belgien gemäß Artikel 21 Absatz 1 der Verordnung 

(EU) 2021/241 die Kommission, eine Änderung des Durchführungsbeschlusses des Rates 

vom 13. Juli 2021 vorzuschlagen, da der RRP aufgrund objektiver Umstände teilweise 

nicht mehr durchzuführen sei. Aus diesem Grund legte Belgien einen geänderten RRP vor. 

Änderungen auf der Grundlage von Artikel 21 der Verordnung (EU) 2021/241 

(3) Die Änderungen am RRP, die Belgien aufgrund objektiver Umstände eingereicht hat, 

betreffen eine Maßnahme. 

                                                 

2 Siehe Dokumente ST 10161/21 INIT und ST 10161/21 ADD 1 unter 

http://register.consilium.europa.eu. 
3 Siehe Dokumente ST 15570/23 INIT und ST 15570/23 ADD 1 unter 

http://register.consilium.europa.eu. 
4 Siehe Dokumente ST 15974/24 INIT und ST 15974/24 ADD 1 unter 

http://register.consilium.europa.eu. 
5 Siehe Dokumente ST 5654/25 INIT und ST 5654/25 ADD 1 unter 

http://register.consilium.europa.eu. 
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(4) Nach Angaben Belgiens wurde eine Maßnahme zugunsten besserer Alternativen geändert, 

damit das ursprüngliche Ziel der Maßnahme erreicht wird. Dies betrifft Etappenziel 157 

der Maßnahme R-4.07 („Ende der Berufslaufbahn und Ruhegehälter“ des föderalen Staats) 

im Rahmen der Komponente 4.4 („Ende der Laufbahn und Ruhegehälter“). Auf dieser 

Grundlage hat Belgien beantragt, den Zeitplan für die Umsetzung des Etappenziels 157 zu 

verlängern und die Beschreibung des Etappenziels 157 zu ändern, um die Übermittlung des 

Vorschlags an den Ministerrat zur Billigung durch die Annahme des Vorschlags durch den 

Ministerrat zu ersetzen. Der Durchführungsbeschluss des Rates vom 13. Juli 2021 sollte 

entsprechend geändert werden. 

(5) Die Kommission ist der Auffassung, dass die von Belgien angeführten Gründe die 

Änderungen nach Artikel 21 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/241 rechtfertigen. Der 

Durchführungsbeschluss des Rates vom 13. Juli 2021 sollte entsprechend geändert werden. 

Unterteilung der Etappenziele und Zielwerte 

(6) Die Unterteilung der Etappenziele und Zielwerte in Tranchen sollte geändert werden, um 

den Änderungen des RRP und dem von Belgien vorgelegten vorläufigen Zeitplan 

Rechnung zu tragen. 

Die Bewertung durch die Kommission 

(7) Die Kommission hat den geänderten RRP nach den in Artikel 19 Absatz 3 der Verordnung 

(EU) 2021/241 festgelegten Kriterien bewertet. 
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(8) Aus Sicht der Kommission haben die von Belgien vorgelegten Änderungen keinen 

Einfluss auf die im Durchführungsbeschluss des Rates vom 13. Juli 2021 enthaltene 

positive Bewertung im Hinblick auf die Relevanz, Wirksamkeit, Effizienz und Kohärenz 

des RRP auf Basis der in Artikel 19 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2021/241 festgelegten 

Bewertungskriterien. Dies gilt unbeschadet der Bewertung der Etappenziele 250 und 251 

des Abschnitts „Audit und Kontrolle“ des Anhangs durch die Kommission. 

Positive Bewertung 

(9) Nachdem die Kommission den geänderten RRP positiv bewertet und festgestellt hat, dass 

der Plan die in der Verordnung (EU) 2021/241 festgelegten Bewertungskriterien gemäß 

Artikel 20 Absatz 2 und Anhang V der genannten Verordnung in zufriedenstellender 

Weise erfüllt, sollten die zur Durchführung des geänderten RRP erforderlichen Reformen 

und Investitionsvorhaben, die einschlägigen Etappenziele, Zielwerte und Indikatoren sowie 

der Betrag festgelegt werden, der von der Union in Form nicht rückzahlbarer finanzieller 

Unterstützung für die Durchführung des geänderten RRP bereitgestellt wird. 
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Finanzieller Beitrag 

(10) Die geschätzten Gesamtkosten des geänderten RRP Belgiens belaufen sich auf 

5 279 567 854 EUR. Da die geschätzten Gesamtkosten des geänderten RRP den 

aktualisierten finanziellen Beitrag, der Belgien maximal zur Verfügung steht, übersteigen, 

sollte der nach Artikel 4a der Verordnung (EU) 2021/1755 des Europäischen Parlaments 

und des Rates6 und Artikel 20 Absatz 4 und Artikel 21a Absatz 6 der Verordnung 

(EU) 2021/241 festgelegte finanzielle Betrag, der Belgien für den geänderten RRP 

zugewiesen wird, 5 033 950 235 EUR betragen. Daher bleibt der Belgien zur Verfügung 

gestellte finanzielle Beitrag unverändert. 

Darlehen 

(11) Die Belgien in Form von Darlehen zur Verfügung gestellte Unterstützung in Höhe von 

244 200 000 EUR bleibt unverändert. 

(12) Der Durchführungsbeschluss des Rates vom 13. Juli 2021 sollte daher entsprechend 

geändert werden. Im Interesse der Klarheit sollte der Anhang des 

Durchführungsbeschlusses des Rates vom 13. Juli 2021 vollständig ersetzt werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

                                                 

6 Verordnung (EU) 2021/1755 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Oktober 

2021 zur Einrichtung der Reserve für die Anpassung an den Brexit (ABl. L 357 vom 

8.10.2021, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1755/oj). 
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Artikel 1 

Der Durchführungsbeschluss des Rates vom 13. Juli 2021 zur Billigung der Bewertung des Aufbau- 

und Resilienzplans Belgiens wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 1 

Billigung der Bewertung des Aufbau- und Resilienzplans 

Die Bewertung des geänderten RRP Belgiens auf der Grundlage der in Artikel 19 Absatz 3 

der Verordnung (EU) 2021/241 genannten Kriterien wird gebilligt. Die Reformen und 

Investitionsvorhaben im Rahmen des RRP, die Modalitäten und der Zeitplan für die 

Überwachung und Durchführung des RRP, einschließlich der einschlägigen Etappenziele 

und Zielwerte im Zusammenhang mit der Zahlung nicht rückzahlbarer finanzieller 

Unterstützung, sowie die zusätzlichen Etappenziele und Zielwerte im Zusammenhang mit 

der Zahlung des Darlehens, die einschlägigen Indikatoren für die Erfüllung der geplanten 

Etappenziele und Zielwerte sowie die Modalitäten für die Gewährung des 

uneingeschränkten Zugangs der Kommission zu den zugrunde liegenden einschlägigen 

Daten sind im Anhang dieses Beschlusses aufgeführt.“ 

2. Der Anhang erhält die Fassung des Anhangs dieses Beschlusses. 
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Artikel 2 

Adressat 

Dieser Beschluss ist an das Königreich Belgien gerichtet. 

Geschehen zu … 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident/Die Präsidentin 

 


		2025-03-10T14:46:34+0000
	 Guarantee of Integrity and Authenticity


	



